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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Stellungnahme zum Entwurf des Teilflächennutzungsplanes zur Steue-

rung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen der Ge-

meinde Kyffhäuserland, Kyffhäuserkreis (Planstand: November 2024) 

 

3 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1), 

2. Belange des Luftverkehrs (Anlage 2). 

 

In der Anlage 3 erhalten Sie beratende planungsrechtliche Hinweise der hö-

heren Verwaltungsbehörde nach dem BauGB (Sachgebiet 340.2). Diese Hin-

weise erfolgen unbeschadet der späteren Entscheidung gemäß § 6 BauGB. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch erstellt und gezeichnet) 

 

  

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9  

99734 Nordhausen 

 

per E-Mail 
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Anlage 1 zum Schreiben vom 09.04.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/2864-6-87498/2025) 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustim-

 mung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Der vorgelegte sachliche Teilflächennutzungsplan zur Steuerung von Standorten für 
raumbedeutsame Windenergieanlagen widerspricht dem Ziel der Raumordnung Z 3-6 
des Regionalplans Nordthüringen. 

 

b) Rechtsgrundlage 

Ziel Z 3-6 i.V.m der Raumnutzungskarte des Regionalplans Nordthüringen, Bekannt-
gabe der Genehmigung im ThürStAnz Nr. 44/2012 vom 29.10.2012 

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Zielabweichungsverfahren nach § 245e Abs. 5 BauGB i.V.m § 11 Abs. 3 Thüringer Lan-
desplanungsgesetz, GVBl. 13/2012 vom 21.12.2012, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.05.2024, GVBl 6/2024). Die Gemeinde Kyffhäuserland hat bereits einen Antrag auf 
Abweichung vom genannte Ziel gestellt. Weitere Ausführungen siehe fachliche Stellung-
nahme. 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Die Gemeinde Kyffhäuserland beabsichtigt die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennut-
zungsplans für raumbedeutsame Windenergie für das Gemeindegebiet. Dem zuletzt zur 
Genehmigung eingereichten Planentwurf wurde im Januar 2023 aufgrund verschiedener 
Mängel, u.a. aufgrund des Verstoßes gegen das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB, 
die Genehmigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt versagt. 

 

Aufgrund nunmehr veränderter gesetzlicher Grundlagen bzw. Instrumente und Rahmenbe-
dingungen hat die Gemeinde die Planung überarbeitet und erneut vorgelegt. 

Für die Beurteilung aus raumordnerischer Sicht sind insbesondere die Ziele und Grunds-
ätze im Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 
04.07.2014, geändert durch Verordnung vom 05.08.2024, GVBl 12/2024 vom 30.08.2024) 
sowie im Regionalplan Nordthüringen (RP-NT, Bekanntgabe der Genehmigung im Thür-
StAnz 44/2012 vom 29.10.2012) von Bedeutung. 

 

Mit Hilfe des sachlichen Teilflächennutzungsplans sollen Gebiete für raumbedeutsame 
Windenergieanlagen ausgewiesen werden, die über die im Regionalplan Nordthüringen 
festgelegten Vorranggebiete Windenergie hinausgehen bzw. sich außerhalb dieser Gebiete 
befinden. Die dafür vorgesehenen Darstellungen widersprechen jedoch dem Ziel der 
Raumordnung Z 3-6 des RP-NT, wonach raumbedeutsame Windenergieanlagen außerhalb 
der Vorranggebiete Windenergie nicht zulässig sind.  
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Die Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen hat am 
13.07.2022 die Freigabe des 2. Entwurfes des Abschnittes 3.2.2 Vorranggebiete Windener-
gie des Regionalplanes Nordthüringen (künftig: Sachlicher Teilplan Windenergie) zur An-
hörung und öffentlichen Auslegung beschlossen. Die öffentliche Auslegung fand vom 
05.09.2022 bis zum 11.11.2022 statt. 

 

Im Ziel Z 3-4 des künftigen Sachlichen Teilplanes Windenergie sind 23 Vorranggebiete 
Windenergie festgelegt und in den Karten 3-2-1 bis 3-2-24 im Maßstab 1:50.000 dargestellt.  

 

Die für die Errichtung von Windenergieanlagen vorgesehenen Flächen des vorgelegten 
sachlichen Teilflächennutzungsplanes liegen außerhalb der geplanten Vorranggebiete und 
stehen damit auch nicht im Einklang mit dem künftigen Ziel Z 3-4.  

 

Die Überwindung des Zielkonfliktes ist mit Hilfe eines Zielabweichungsverfahrens prinzipiell 
möglich. 

 

Parallel zur Offenlegung der Unterlagen zum sachlichen Teilflächennutzungsplan hat die 
Gemeinde Kyffhäuserland bei der oberen Landesplanungsbehörde die Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens nach § 245e Abs. 5 BauGB beantragt. Die obere Landespla-
nungsbehörde hat die Unterlagen geprüft und das Zielabweichungsverfahren mit Schreiben 
vom 02.04.2025, in dem um die Stellungahmen der Beteiligten nach § 11 Abs. 3 Thüringer 
Landesplanungsgesetz gebeten wird, eröffnet. 

 

Die o.g. Einwendung kann überwunden werden, sofern die landesplanerische Entschei-
dung im Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens der beantragten Abweichung stattgibt. 

 

Das zugrunde gelegte Konzept zur Ermittlung geeigneter Flächen für Windenergieanlagen 
ist grundsätzlich nachvollziehbar. Allerdings wird dem Naturpark „Kyffhäuser“ eine gleich-
ermaßen hohe Bedeutung als Ausschlussgebiet zuerkannt wie bspw. den Naturschutzge-
bieten oder Natura 2000-Gebieten im Gemeindegebiet. Das Gebiet des Naturparks wird in 
seiner gesamten Ausdehnung für die Flächenermittlung nicht berücksichtigt. 

 

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz als Obere Naturschutzbe-
hörde hat 2023 das Verbot der Errichtung von Windenergieanlagen in den Naturparken 
Thüringer Wald, Kyffhäuser, Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, Südharz und Eichs-
feld-Hainich-Werratal aufgehoben (Thüringer Verordnung zur Änderung der Verordnungen 
über die Naturparke „Thüringer Wald“, „Kyffhäuser“, „Thüringer Schiefergebirge/Obere 
Saale“, „Südharz“ und „Eichsfeld-Hainich-Werratal“ vom 19.01.2023, ThürStAnz Nr. 
6/2023, S. 358). Auch Naturparke sind daher bei der planerischen Ausweisung von WEA in 
den Blick zu nehmen (LEP, Anlage zur Begründung der regionalen Teilflächenziele, S. 126 
der Lesefassung). 
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Die Entscheidung den Naturpark Kyffhäuser stattdessen vollständig als Ausschlussgebiet 
zu werten, wird mit städtebaulichen Gründen begründet, „da die Flächen […] zu einem gro-
ßen Teil auch noch mehrfach von Naturschutzgebieten gemäß § 23 BNatschG, Land-
schaftsschutzgebieten gemäß § 26 BNatschG und Schutzgebieten „Natura 2000“ gemäß § 
31 ff BNatschG überlagert werden“ (Begründung mit Umweltbericht zum sachlichen Teilflä-
chennutzungsplan der Gemeinde Kyffhäuserland). 

 

Zwar widerspricht diese starke Gewichtung des Naturparks keinen raumordnerischen Er-
fordernissen, ist unter Aspekten der planerischen Praxis jedoch zu kritisieren. Insbesondere 
da die vom Naturpark erfassten Schutzgebiete, s.o., bereits selbstständig eine sehr hohe 
Schutzwürdigkeit aufweisen und deren Gewichtung als Ausschlussfläche begründet nach-
vollziehbar ist. Die Begründung, den Naturpark wegen der Überlagerung mit anderen 
Schutzgebieten, welche nur Teile des Naturparks betreffen, vollständig von der Flächener-
mittlung auszuschließen, ist unsachgemäß. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 09.04.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/2864-6-87498/2025) 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen des Luftver-

kehrs 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, 

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Für das o.g. Planungsgebiet liegen derzeit im Thüringer Landesverwaltungsamt keine schrift-
lichen Anträge zur Anlage eines Landeplatzes gem. § 6 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) 
vor. Das o.g. Planungsgebiet wird nicht vom Bauschutzbereich eines zivilen Flugplatzes be-
troffen. 

 

Gegen den Entwurf des Teilflächennutzungsplanes bestehen keine grundlegenden Bedenken, 
wenn die nachfolgenden Hinweise bei der weiteren Planung berücksichtigt werden:  

 

Außerhalb von Bauschutzbereichen dürfen gem. § 14 Abs. 1 LuftVG Bauwerke und Anlagen, 
die eine Höhe von 100 m über der Erdoberfläche überschreiten, nur mit Zustimmung der Luft-
fahrtbehörde errichtet werden. Die notwendige luftverkehrsrechtliche Zustimmung ist im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens zu beantragen. Aus luftverkehrsrechtlicher Sicht wird u.a. 
eine Tages- und Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen gefordert werden, deren Spe-
zifikation im Genehmigungsverfahren genauer ausgeführt werden wird.  

 

Sofern weitere Vorhaben eine Höhe von 20 m über OK Gelände überschreiten sollen, müssen 
sie vom Thüringer Landesverwaltungsamt (-Referat 540-) bezüglich einer eventuell notwendi-
gen Kennzeichnung als Luftfahrthindernis gem. § 16 a LuftVG überprüft werden. 

 

Dazu ist eine Beteiligung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. vor der Aufstellung 
von Kränen eine separate Antragstellung notwendig.  

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei sämtlichen Bauleitplanungen das Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) gesondert 
zu beteiligen ist.  

 

Zusätzlich wird empfohlen, dass die Deutsche Flugsicherung GmbH, Am DFS-Campus, 63225 
Langen, direkt als Träger öffentlicher Belange einbezogen wird.  
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Anlage 3 zum Schreiben vom 09.04.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/2864-6-87498/2025) 

 

 

Beratende planungsrechtliche Hinweise der höheren Verwaltungsbehörde nach dem 

BauGB zum Planverfahren und Planentwurf 

 

A Gegenstand der Planung, Wahl des Planungsinstrumentes 

 

Die Ausführungen in der Begründung lassen nicht die aktuellen rechtlichen Steuerungsmög-

lichkeiten für Windenergieanlagen für Kommunen unter den für Thüringen und der für die Pla-

nungsregion Nordthüringen geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen erkennen. Insbeson-

dere findet keine klare Benennung bzw. Unterscheidung zwischen der bisherigen, aktuellen 

und zukünftigen Rechtslage bzgl. dem Ausbau und der Steuerung von Windkraftanlagen auf 

regionaler und kommunaler Ebene statt. Die Begründung ist deshalb in wesentlichen Teilen 

unvollständig. Sie lässt insbesondere nicht erkennen, nach welchen konkreten Rechtsgrund-

lagen Kommunen in der Planungsregion Nordthüringen aktuell bzw. zukünftig Bauleitpläne zur 

Ausweisung von Flächen zur Errichtung von Windenergieanlagen aufstellen können. 

 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Wahl des Planungsinstrumentes eines Teilflächennut-

zungsplanes nach § 5 Abs. 2 b BauGB im Kontext mit der Festlegung des Geltungsbereiches 

nicht sachgerecht:  

 

Mit der am 30.08.2024 in Kraft getretenen 1. Änderung des LEP Thüringen ist die Erfüllung 

der Verpflichtungen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WindBG durch die Festlegung regionaler 

Teilflächenziele als Ziele der Raumordnung und der Ausweisung der erforderlichen Flächen 

durch regionale Planungsträger vorgesehen.  

 

Die Gemeinden können bei einer Steuerung der Windenergie auf der Ebene der Regionalpla-

nung keine Teilflächennutzungspläne i.S.v. § 5 Abs. 2b BauGB aufstellen, weil es in diesem 

Fall nicht um eine Planung zu Zwecken des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB geht. Eine innergebiet-

liche Steuerung zur Errichtung von Windkraftanlagen kann damit nicht mehr mit einer außer-

gebietlichen Steuerung verknüpft werden.  Die vorgelegten Planungsunterlagen mit den ver-

schiedenen Karten zu den „Ausschlussgründen“ und die Festlegung des Geltungsbereiches, 

der die komplette Gemarkung der Gemeinde Kyffhäuserland umfasst, suggerieren, dass wei-

terhin nur auf einer Fläche in der Gemarkung Windenergieanlagen errichtetet werden dürfen 

und außerhalb dieser Flächen Windenergieanlagen wegen verschiedener Ausschlussgründe 

unzulässig sind.  

 

Dieses ist rechtlich nicht mehr möglich: Nach § 249 Abs. 1 BauGB ist der § 35 Absatz 3 Satz 

3 BauGB auf Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, die der Erforschung, Entwicklung oder 

Nutzung der Windenergie dienen, nicht anzuwenden. Insoweit können Kommunen nur in po-

sitiver Hinsicht Bauleitpläne für Windenergieanlagen aufstellen.  

 

§ 5 Abs. 2b BauGB sieht die Möglichkeit vor, Teilflächennutzungspläne auch für die Zwecke 

des § 249 Abs. 2 BauGB aufzustellen. In § 249 Abs. 2 BauGB ist das Szenario geregelt, dass 

ein einschlägiges Flächenziel (Flächenbeitragswert/Teilflächenziel) nach dem WindBG er-

reicht und dies festgestellt wird. Die Planung muss also dazu beitragen, dass dieses Szenario 

erreicht wird. Der Teilflächennutzungsplan kann sich folglich darauf beschränken, Windener-

giegebiete auszuweisen (siehe: Arbeitshilfe zum Vollzug des Gesetzes zur Erhöhung und Be-

schleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz) 

(Arbeitshilfe Wind-an-Land) vom 03.07.2023). 
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Insoweit bedarf es im vorliegenden Fall einer grundlegenden Überarbeitung des Gel-

tungsbereiches und der Planungsunterlagen sowie einer Nachweisführung ob und wie 

die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes nach § 5 Abs. 2b BauGB unter den 

rechtlichen Rahmenbedingungen Anwendung finden kann.  

 

 

B Berücksichtigung von Zielen der Raumordnung nach § 1 Abs. 4 BauGB und verschiedener 

weiterer Belange in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB  

 

Unabhängig von der Tatsache, dass im vorliegenden Fall aktuell verbindliche Ziele der Raum-

ordnung gegen die Ausweisung einer Sonderbaufläche zur Errichtung von raumbedeutsamen 

Windenergieanlagen sprechen (siehe Anlage 1), wird vorsorglich auf weitere Sachverhalte 

hingewiesen: 

 

a) Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit den Belangen des Denkmalschutzes in der 

Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB wird daraufhin hingewiesen, dass es nicht ausreichend ist 

– wie im Punkt 10.6 der Begründung, Seite 38, erfolgt – pauschal auf den Vorrang der erneu-

erbaren Energien nach § 2 EEG zu verweisen. Es bedarf vielmehr einer konkreten und orts-

bezogenen Ermittlung und Auseinandersetzung mit den Belangen des Denkmalschutzes. 

 

b) Hinsichtlich der Ermittlung der Auswirkungen auf seismologische Messstationen des 

Thüringer Seismologischen Netzes (TSN) wird ebenfalls daraufhin hingewiesen, dass es nicht 

ausreichend ist – wie im Punkt 10.7 der Begründung, Seite 38, erfolgt – pauschal auf den 

Vorrang der erneuerbaren Energien nach § 2 EEG zu verweisen. Es bedarf vielmehr einer 

konkreten Ermittlung und Auseinandersetzung, ob die Errichtung von Windenergieanlagen in 

dem vorgesehenen Bereich mit dem Betrieb der Messstationen vereinbar ist.  

 

Im Übrigen geben die Ausführungen im Punkt 10.7. die Aussagen der Stellungnahme vom 

28.10.2021 des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), Lan-

deserdbebendienst, nur unvollständig wieder. In der Stellungnahme wurde festgestellt, dass 

das Plangebiet vollständig im 5-km-Radius zur seismologische Messstation Klostergut Bonn-

rode des Thüringer Seismologischen Netzes (TSN) liegt.  

 

 

C Fortführung des Verfahrens 

Die Begründung zum überarbeiteten Entwurf enthält – als Text vor der eigentlichen Begrün-

dung – auf Seite 3 „Allgemeine Vorbemerkungen zum bisherigen Planverfahren“. Die Ausfüh-

rungen enthalten im Wesentlichen den Werdegang des Verfahrens nach dem am 29.07.2022 

erfolgten Feststellungsbeschluss bzw. Erläuterungen zu der versagten Genehmigung des 

sachlichen Teilflächennutzungsplanes durch den Bescheid des Thüringer Landesverwaltungs-

amtes vom 25.01.2023. Da die Ausführungen zum wesentlichen Verständnis der jetzt überar-

beiteten Planunterlagen beitragen, sind diese Vorbemerkungen in die Begründung zu integ-

rieren bzw. wäre der Punkt 8 der Begründung diesbezüglich um wesentliche Aussagen zu 

ergänzen.  

 



LANDRATSAMT
KYFFHÄUSERKREIS

 

an

 

Landratsamt Kyffhäuserkreis Postfach 1165 99701 Sondershausen
(BV/BA)

Amt

Dienstgebäude
Gemeinde Kyffhäuserland

vertreten durch den Bürgermeister
Auskunft erteilt

OT Bendeleben
Telefon

Neuendorfstraße 3 Telefax
99707 Kyffhäuserland E-Mail

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Geschäftszeichen

11.2.2 - 621.31-02500109/20

Stellungnahme
des Landratsamtes Kyffhäuserkreis als Träger öffentlicher Belange
gemäß $ 4 Baugesetzbuch (BauGB)

Planungsträger: Gemeinde Kyffhäuserland

 

Bauverwaltungsamt

Sachgebiet Bauaufsicht/Denkmalschutz

99706 Sondershausen

Markt 8

Schmücking, Falko

741-610

741-88601

bauverwaltung@kyffhaeuser.de

Sondershausen,

11.04.2025

vertreten durch den Bürgermeister, 99707 Kyffhäuserland, OT Bendeleben,
Neuendorfstraße 3

Baugrundstück: Kyffhäuserland,
Planverfasser: Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR, 99734 Nordhausen,

Käthe-Kollwitz-Straße 9
Bauleitplanung Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes zur
TÖB: Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen

gemäß $ 5 (2b) BauGB der Gemeinde Kyffhäuserland

Antrag vom: 11.03.2025

Aufgrund Ihrer Anforderung vom xxx (Posteingangxxx) wurden entsprechend ihres Aufgabenbereiches
folgende Fachbehörden des Landratsamtes in das Bauleitplanverfahren einbezogen:

— Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft

— Bauverwaltungsamt/Brandschutz/Denkmalschutz

— Amt für Kreisentwicklung, Klima und Bildung

— SG Straßenverkehrsbehörde

— SG Brand- und Katastrophenschutz

—  Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

— Tourismus und Kultur / Musikschule

In den 13 Anlagen zu diesem Schreiben übergebe ich Ihnen die Stellungnahmen zu den Belangen der
Fachbehörden des Landratsamtes Kyffhäuserkreis.

 
Hausadresse Telefon-Nr. 03632 741-0 Bankverbindung

Landratsamt Kyffhauserkreis Telefax-Nr. 03632 741-135 IBAN:

Markt 8 Internet www.kyffhaeuser.de SWIFT-BIC:
99706 Sondershausen E-Mail landratsamt@kyffhaeuser.de  DES8 82055000 3100 0059 28

HELADEFIKYF
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Bei Rückfragen steht Ihnen Schmücking, Falko, Bauverwaltungsamt, Tel. 03632/741-610 zur Verfügung.

on

) (A aiE,
Hochwind-Schneider

Landrätin
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Anlage Nr. 1 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat II — Ordnung - Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft

Bereich Untere Naturschutzbehörde 

1. [_] Keine Anregungen und Hinweise

2. [X] Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die
ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können

a) Einwendungen

Der Argumentation in der Begründung kann nicht vollständig gefolgt werden. Die durch den Teil-FNP
vorbereiteten Eingriffstatbestände sind in einem erheblichen Umfang zu erwarten (siehe Umweltbericht),
so dass mit einem ebenfalls erheblichen Umfang an Kompensationsmaßnahmen zu rechnen ist, welcher
nicht im Geltungsbereich des T-FNP erbracht werden kann. Damit fehlt eine wesentliche (bedingende)
Voraussetzung für das nachfolgende Genehmigungsverfahren, zumal andere TÖP (z.B. TLLLR) frühzeitig
Gelegenheit zur Stellungnahme auch zur Genehmigungsvoraussetzung Kompensation gegeben werden
soll (s. $ 15 Abs. 3 BNatSchG). Der bauvorbereitenden Planung fehlt ohne zugeordnete Kompensation
eine Genehmigungs-grundlage (Verpflichtung) für das Vorhaben (s. $ 15 Abs. 2 BNatSchG).

Vor dem Hintergrund jüngster Rechtsprechung ist auch für Landschaftsbildbeeinträchtigungen Realkom-
pensation vorzusehen, worin sich der wesentliche Kompensationsbedarf begründet.

Die frühzeitige Zuordnung potenzieller Kompensationsmaßnahmen führt zur Beschleunigung des Geneh-
migungsverfahrens. Dabei ist der tatsächlich erforderliche Kompensationsbedarf zunächst auf der Basis
des FNP nicht relevant. Jedoch muss, und dies ist Fachplanern ohne Probleme möglich, überschlägig hin-
reichend Kompensation im Gemeindegebiet möglich sein.

Mit Bezug auf $ la Abs. 3 BauGB (Bauleitpläne) sind deshalb qualitativ geeignete und annähernd quanti-
tativ erforderliche Kompensationsmaßnahmen darzustellen.

b) Rechtsgrundlage

§ la Abs. 3 BauGB i. V. m. $ 14 ff. BNatSchG

c) Möglichkeiten der Überwindung

Ergänzung Eingriffsregelung

3. RX] Fachliche Stellungnahmen

Grundsätzliche Versagungsgründe, welche sich aus den Regelungen des BNatSchG ergeben, sind ggw.
nicht erkennbar.

Wesentliche Punkte der Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes sowie

zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange sind im Umweltbericht als Basis für die nachfolgen-
den Verfahren vorhanden. Allerdings entsprechen die Maßnahmen nicht in jedem Falle der aktuellen

Rechtslage und dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand und sind deshalb nicht maßgeblich.
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Es ist davon auszugehen, dass weiter, in artenschutzrechtlichen Erfordernissen (z.B. Lebensraumverlust
Feldlerche) begründete Kompensationsflächen notwendig werden.

Anlage Nr. 2 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat III — Ordnung - Amt fiir Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft
Bereich Untere Immissionsschutzbehörde

1. [X] Keine Anregungen und Hinweise

Anlage Nr. 3 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat III — Ordnung -Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft
Bereich Untere Wasserbehörde

1. DX] Keine Anregungen und Hinweise

Anlage Nr. 4 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat III - Ordnung Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft
Bereich Untere Abfallbehörde

1. [X] Keine Anregungen und Hinweise
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Anlage Nr. 5 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat III — Ordnung - Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft
Bereich Untere Bodenschutzbehörde/Altlasten 

1. [X] Keine Anregungen und Hinweise

Anlage Nr. 6 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 0250010920

Stellungnahme Dezernat III - Ordnung - Bauverwaltungsamt
Bereich Planun

 

1. [_] Keine Anregungen und Hinweise

2, [_] Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die

ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können

a) Einwendungen

b) Rechtsgrundlage
c) Möglichkeiten der Überwindung

3. D] Fachliche Stellungnahmen

Die Gemeinde sollte bei der Flächennutzungsplanung inhaltlich auch Flächen für den Ausgleich vorsehen
(8 5 Abs.2 a BauGB).

Grundsätzlich stehen im Gemeindegebiet wohl mehr Flächen zur Windkraftnutzung zur Verfügung bzw.
wurden von der Gemeinde Flächen ausgeschlossen, welche aufgrund der Rechtslage der Windkraftnut-

zung zunächst zugänglich sind.

Anlage Nr. 7 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat III — Ordnung - Bauverwaltungsamt

BereichBrandschutz

 

1. [X] Keine Anregungen und Hinweise
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Anlage Nr. 8 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat III — Ordnung — Bauverwaltungsamt
Bereich Denkmalschutz

1. [_] Keine Anregungen und Hinweise

2. [_| Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die

ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können

a) Einwendungen
b) Rechtsgrundlage
c) Möglichkeiten der Überwindung

3. DX] Fachliche Stellungnahmen

Gemäß $ 13 Abs. I Nr. 2 und 3 Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) bedarf einer Erlaubnis, wer
in der Umgebung eines Kulturdenkmals Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn sich dies
auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals auswirken kann und wer Erdarbeiten an
einer Stelle vornehmen will, von der bekannt ist oder vermutet wird oder den Umständen nach anzuneh-

men ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden.

Am Standort der Windkraftanlagen oder in unmittelbarer Umgebung des Vorhabens befinden sich keine
Kulturdenkmale der Bau- und Kunstdenkmalpflege, wohl aber in den umliegenden Gemeinden.

Aufgrund der Raumwirkung der Windkraftanlagen auch infolge der Höhe der Anlagen sowie des erhöhten
Standortes sind die Auswirkungen auf Kulturdenkmale in der weiteren Umgebung zu prüfen. Hierzu wur-
den seitens des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Erfurt (TLDA), Abtei-
lung Bau- und Kunstdenkmalpflege, Sichtfeldanalysen gefordert. Diese wurden in den vorliegenden Un-
terlagen nicht erbracht. Eine Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen von Sichtbeziehungen zu den im
Umfeld befindlichen Kulturdenkmalen mit erhöhter Raumwirkung ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt
nicht möglich.

Die Stellungnahme der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege des TLDA zum aktuellen Antrag liegt
unserer Behörde noch nicht vor.

Die Auflagen zu den Belangen der archäologischen Denkmalpflege wurden in die Planunterlagen eingear-
beitet.
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Anlage Nr. 9 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat III - Ordnung

Bereich Straßenverkehrsbehörde 

1. [X] Keine Anregungen und Hinweise

Anlage Nr. 10 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat III — Ordnung — Amt für Brand- und Katastrophenschutz/Rettungsdienst

Bereich Brand- und Katastrophenschutz 

1. IX] Keine Anregungen und Hinweise

Anlage Nr. 11 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat IV — Wirtschaft und Recht
Amt für Tourismus und Kultur/ Musikschule 

l. [_] Keine Anregungen und Hinweise

2. [_] Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die
ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können

a) Einwendungen
b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Überwindung

3. IX] Fachliche Stellungnahmen

Unsere Belange werden vom Vorhaben Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennut-

zungsplanes zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß $ 5 (2b)

BauGB der Gemeinde Kyffhäuserland (Planstand November 2024) nicht berührt.
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Anlage Nr. 12 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat IV — Kreisentwicklung und Recht
Amt für Kreisentwicklung und Klima

1. [_] Keine Anregungen und Hinweise

2. [_] Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die
ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können

a) Einwendungen
b) Rechtsgrundlage
c) Möglichkeiten der Überwindung

3. DX] Fachliche Stellungnahmen

Grundsätzlich sind die Bestrebungen der Gemeinde Kyffhäuserland im Zusammenhang mit dem Ausbau
der erneuerbaren Energie zu begrüßen.

Insbesondere in den Abschnitten 2 und 3 werden die Beweggründe umfangreich beschrieben. Dieser Um-
standführt jedoch insgesamt dazu, dass die Begründung des sachlichen Teilflächennutzungsplan gemäß
$ 5 (2b) BauGB zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen in sich nicht
schlüssig ist. Während in den genannten Abschnitten die Notwendigkeit des Ausbaus der erneuerbaren
Energien sowie das überragende öffentliche Interesse daran umfangreich aufgearbeitet werden, ist nicht
nachvollziehbar, dass im Abschnitt 10.4. Ausschlussgründe zur Standortausweisung von raumbedeutsa-
men Windenergieanlagen, welche mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde Kyffhäuserland nicht in
Übereinstimmung stehen (SG) teilweise Ausschlussgründe angeführt werden, die der Gesetzgeber in der
Zwischenzeit ausdrücklich der Nutzung der Windenergie zur Verfügung stellt. Waldgebiete, Landschafts-
schutzgebiete oder Naturparke seien hier beispielsweise genannt.

Damit werden der sowohl durch den Gesetzgeber als auch selbstauferlegten Bedeutung des Ausbaus der
erneuerbaren Energien Flächen für eine weiterführende Betrachtung entzogen, die der Wirkung eines
sachlichen Teilplans nicht gerecht wird und erhebliche Widersprüche offenbart.

Insgesamt wird die Möglichkeit der Gemeinde, durch die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennut-
zungsplans Gebiete der Nutzung durch Windenergie über die raumordnerische Planung hinaus zur Verfü-
gung zu stellen, nicht bestritten. Die rechtlichen Grundlagen dafür sind umfangreich in der Begründung
dargelegt.

Ergänzend ist in diesem Kontext noch anzumerken, dass bei einer landkreisübergreifenden Betrachtung in
Richtung Landkreis Sömmerda bzw. die Planungsregion Mittelthüringen durch den Entwurf des 2. Sachli-
chen Teilplans Windenergie Mittelthüringen (Beschluss Nr. PLV 39/08/23 vom 12.12.2023) mit W-11
„Kannawurf/Bilzingsleben“, W-12 „Frömmstedt“ und W-13 „ Kindelbrück/Günstedt“ drei weitere Vor-
ranggebiete in enger räumlicher Nähe zur Potenzialfläche D ausgewiesen werden (sollen) und damit eine
erhebliche Konzentration mehrerer Windgebiete auf engem Raum einhergeht. Auch vor diesem Hinter-
grund ist die Begründung, insbesondere die Ausschlussgründe im Abschnitt 10.4, nicht nachvollziehbar.
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Anlage Nr. 13 zum Schreiben vom 11.04.2025 AKZ: 02500109/20

Stellungnahme Dezernat I - Innere Verwaltung — Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

 

1. [X] Keine Anregungen und Hinweise
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Freístaat

Thüríngen

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Postfach 171 37321 Leine(elde-Worbis

Stadtplanungsbüro
Meißner & Dumjahn GbR
Käthe-Kollwitz-Str. 9
99734 Nordhausen

L 2290 außerhalb der OD Günserode
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Aufstellung eínes sachlíchen Teí1-Flächennutzungsplanes zur Steue-
rung von Standorten für raumbedeutsame Wíndenergíeanlagen der Ge-
meínde Kyffhäuserland gem. § 4(2) BauGB (Verfahrensstand Novem-
ber 2024)

Beteíligung der Behőrden und sonstigen Träger őffentlícher Belange
gem. § 4 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die eingereichten Unterlagen wurden straßenrechtlich geprüft.

Dem o.g. Teí1-Flächennutzungsplan wird vorbehaltlich der verkehrlichen Er-
schließung seitens des TLBV Region Nord zugestímmt.

Folgendes ist im weiteren Verfahren zu beachten:

 Planungen des TLBV Region Nord sind im überplanten Gebiet derzeit
nicht bekannt.

 Die Standorte künftiger Windenergieanlagen sind so zu wählen, dass sie
sich außerhalb der in § 24 ThürStrG definierten Bauverbotszone von 20
m, gemessen vom äußersten Rand der Fahrbahn, befinden. Dabei ist
die Rotorblattspitze aIs Bemessungsgrundlage anzunehmen. Unsere
Empfehlung zur Standortwahl richtet sich nach der „Kipphöhe" der Wind-
kraftanlagen um einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu gewähr-
Ieisten.

σ η• 1σ
~ ~ :f

—.,

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten ím Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr und zu Ihren
Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung 5nden Sie ím Internet auf der Seite
https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz.

Auf Wunsch űbersenden wír Ihnen eine Papíertassung.

Landesamt
für Bau und Verkehr

Ihr/e Ansprechpartner/ín:
chrístin.Stachowski

DurchwahI:
Te1. 0361 57-4174405
Fax 0361 57-4174402

christin.Stachowskiı~
TLBV.Thueringen.de

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:
11. Mäгz 2025

Unser Zeíchen:
(bítte bei Antwort angeben)
5010-43. 1-4313/54-
2

Leinefelde
09. Apгi1 2025

Thűrínger Landesamt
für Bau und Verkehr

Hauptsi łz:
Hallesche Straße 15 / 16

99085 Erłurt
Te1. +49 361 57-4135454

Fax +49 361 57-4135499

Region Nord

Sìemensstraße 12

37327 Leinefelde-W orbis
Te1. +49 361 57-4174 0

Fax +49 361 57-4174402

www.tlbv.de

Ust.-ID: DE183598273



 Im Baugenehmigungsverfahren hat das TLBV Region Nord die einzu-
reichenden Pläne hinsichtlích zu errichtender Windenergieanlagen in
straßenrechtlíche, verkehrsrechtliche, verkehrstechnísche und stra-
ßenbautechnísche Belange zu prüfen. Dies betrifft insbesondere die
Herstellung von Baustellenzufahrten.

  Bei zukünftig zu beantragenden Baustellenzufahrten oder ständigen
Zufahrten gilt: Hier ist nach § 22 in Verbindung mit § 18 Thüringer
Straßengesetz eine Sondernutzung erforderlich.

  Die Zufahrten sind so zu gestalten, dass die Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs auf der Landesstraße durch den sich aufgrund der
Nutzung der Zufahrt ergebenden, ein - und abbiegenden Verkehr wei-
testgehend nicht beeinträchtigt wird.

  Für die Verlegung von Leitungen, die in den Bereích der Landes-
straße eingreifen, ist rechtzeitig mindestens 6 Wochen vorher ein An-
trag auf Straßenmitbenutzung beim TLBV Region Nord zu stellen. Die
entsprechenden Planungsunterlagen sind zu übergeben. Für Lei-
tungsquerungen der Landesstraße ist eine geschlossene Bauweise
einzuplanen.

  Ausgleichsmaßnahmen an oder im Zuge der Landesstraße sind nicht
zulässig.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftra

~
Andr~as Bode
Regionalleiter
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Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  
 

  

Wir bitten um Beachtung!  

Briefsendungen senden Sie bitte ausschließlich an die zentrale Postanschrift:  

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena 

Die Adressen der Zweigstellen stehen Ihnen für Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfügung. 

 

 
 

Ihr/-e Ansprechpartner/-in: 

 

Durchwahl: 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen: 

 

Ihre Nachricht vom: 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per E-Mail:  

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Str. 9  

99734 Nordhausen 

 

 

Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungspla-

nes zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergiean-

lagen gemäß § 5(2b) BauGB der Gemeinde Kyffhäuserland 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 

4 (2) BauGB  

Frist zur Stellungnahme: 14. April 2025 

 

Stellungnahme Träger öffentlicher Belange Landwirtschaft / Agrarstruk-

tur  

 

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum (TLLLR), 

Referat 42, Zweigstelle Bad Frankenhausen wurde mit E-Mail vom 11. März 

2025 nach § 4(2) BauGB zur Stellungnahme aufgefordert.  

 

Durch die Aufstellung des sachlichen Teil-FNP verfolgt die Gemeinde Kyffhäu-

serland das städtebauliche Ziel, Darstellungen zur Entwicklung raumbedeut-

samer Windenergieanlagenstandorte auf der Grundlage eigener Erhebungen 

und Untersuchungen vorzunehmen. Im Kapitel Z 3-6 “Vorranggebiete Wind-

energie“ des Regionalplans Nordthüringen (RP NT 2012) erfolge keine Aus-

weisung eines Vorranggebietes für Windenergie innerhalb des Gemeindege-

bietes, obwohl es aus Sicht der Gemeinde dafür geeignete Flächen gibt.  

 

Der Geltungsbereich des sachlichen Teil-FNP der Gemeinde Kyffhäuserland 

umfasst das gesamte Gemeindegebiet mit einer Fläche von insgesamt ca. 

12.901 ha.  

 

Die im Vorentwurf noch herausgearbeiteten und dargestellten 4 Potenzialflä-

chen mussten im Ergebnis der Auswertung aller eingegangenen Stellungnah-

men aus der frühzeitigen und der formellen Öffentlichkeits- und Behördenbe-

teiligung gemäß § 3 und § 4 BauGB sowie weiteren Untersuchungen der Ge-

meinde weiter reduziert werden. Am Ende verbleibt nur die Potenzialfläche 

südlich von Günserode mit einer Gesamtflächengröße von ca. 129 ha.  

 

 

 

 

 

Kirsten Eichentopf 

 
 

Telefon +49 (361) 57-4136150 

Telefax +49 (361) 57-4136299 

 

Kirsten.Eichentopf@ 

tlllr.thueringen.de 

 

 

 

 

11. März 2025 

 

 

5030-R42-4621/309-1-

20797/2025 

 

Bad Frankenhausen  

 
 

20.03.2025 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Datenschutz: 

www.tlllr.thueringen.de/datenschutz 

  

Anschrift für Besuche  
und Warensendungen: 

Zweigstelle Bad 
Frankenhausen 
Kyffhäuserstraße 44  
06567 Bad Frankenhausen 

 

Thüringer Landesamt für  

Landwirtschaft und  

Ländlichen Raum (TLLLR) 

 

Umsatzsteuer-IdNr.: DE150546624 

Leitweg-ID E-Rechnung: 

16909051-0001-89 

(https:\\xRechnung-bdr.de) 

poststelle@tlllr.thueringen.de 

www.tlllr.thueringen.de 
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Diese Fläche liegt im Vorbehaltsgebiet für landwirtschaftliche Bodennutzung lb-111 (Gebiet um 

Oberbösa). Das bedeutet, dass diesem Gebiet bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbe-

deutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht zur Entwicklung einer nachhaltigen Landbewirt-

schaftung beigemessen werden muss.  

 

Außerdem besitzt die Fläche eine Nutzungseignungsklasse von 5. Die Nutzungseignungsklas-

sen sind in Wertigkeiten von 4 bis 20 bzw. keine landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) eingeteilt, 

wobei 5 eine Nutzungseignungsklasse mit zweitbester Eignung für die landwirtschaftliche Nut-

zung der Fläche darstellt. 

 

Auch wenn das Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025, welches am 30.08.2024 in Kraft 

getreten ist, im Kap. 5.2.9 V klarstellt, dass selbst Vorranggebiete für landwirtschaftliche Boden-

nutzung einer zusätzlichen Ausweisung von Flächen für Windenergie durch Gemeinden nicht 

entgegenstehen, ist für das TLLLR die übergeordnete rechtskräftige Planung der Raumordnung 

ausschlaggebend.  

 

Gemäß § 1(4) BauGB sind die Bauleitplanungen den Zielen der Raumordnung anzupassen, was 

hier nicht der Fall ist. Für den Bereich der oben genannten Potenzialfläche wird durch den der-

zeit rechtskräftigen Regionalplan „Nordthüringen“ (RP NT) kein Windvorranggebiet ausgewie-

sen. Wir stimmen daher der Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplans nicht 

zu.  

 

Sollte man bei der Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommen, sind folgende Forde-

rungen im weiteren Verfahren zu beachten:  

 

- Die Bewirtschafter, Pächter und Eigentümer sind von dem Vorhaben, vor der Genehmi-

gung, zu informieren (auch über Kompensationsmaßnahmen). 

 

- Das Betretungsrecht bzw. das Befahren der Flächen sind zu sichern. 

 

- Bei Flächeninanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen ist die zeitliche Ab-

folge mit den betroffenen Bewirtschaftern rechtzeitig abzustimmen, damit bei der Bean-

tragung der Zahlungsansprüche auf Flächenprämien die zu erwartende Änderung der 

Feldblockgröße im zuständigen Landwirtschaftsamt angezeigt werden kann. 

 

Vorübergehend in Anspruch genommene Flächen müssen bei der Beantragung zeitwei-

lig herausgenommen werden. Der Antrag hat bis zum 15.05. für das entsprechende Be-

antragungsjahr zu erfolgen, da sonst Sanktionen auf die Betriebsprämien berechnet wer-

den. 

 

- Im Rahmen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist der Flächenentzug auf 

ein notwendiges Maß zu beschränken (§ 1a BauGB).  

 

- Die Zerschneidung von Feldblöcken und letztlich die Entstehung von Rest- und Splitter-

flächen ist zu vermeiden. 

 

- Eine Rückbauverpflichtung gemäß § 35 (5) Baugesetzbuch (BauGB) ist einzuhalten. 

Hierzu möchten wir auf die landwirtschaftliche Nachnutzung hinweisen. Der Aufbau der 

durchwurzelbaren, vegetationsfreundlichen Bodenschicht sollte in einer angemessenen 

Mächtigkeit erfolgen können, damit eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung ermöglicht 

wird. 

 

- Die Baufeldgrenze darf nicht überschritten werden. Ziel ist dabei auch die Inanspruch-

nahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sowohl für dauerhafte als auch temporäre Zuwe-

gungen so gering wie möglich zu halten: 

 



 

 

Umweltbericht: 

 

Der vorliegende Umweltbericht stammt noch aus dem Jahr 2021 und enthält keine Aussagen 

zu Kompensationsmaßnahmen. Diese und die Belange des besonderen Artenschutzes seien im 

weiteren Verfahren abzuarbeiten. Ohne einen vollständigen Umweltbericht inklusive einer Ein-

griffs-Ausgleichbilanzierung und Kompensationsmaßnahmen, kann seitens des TLLLR nicht be-

urteilt werden, inwieweit landwirtschaftliche Nutzflächen zusätzlich beeinträchtigt werden. Auch 

aus diesem Grund kann der Aufstellung des sachlichen Teil-FNP nicht zugestimmt wer-

den.  

 

Forderungen: 

 

Ein vollständiger Umweltbericht, worin Kompensationsmaßnahmen benannt und beschrieben 

werden ist uns im weiteren Planverfahren vorzulegen.  

 

- Grundsätzlich ist, um landwirtschaftliche Flächen zu schonen, bei der Kompensation vor-

rangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maßnahmen zur Entsiegelung 

oder durch Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung 

des Naturhaushalts dienen, erbracht werden kann. Um den Flächenverbrauch zu mini-

mieren, sollte die Möglichkeit einer Ersatzzahlung nach § 15, Abs. 6 Bundesnaturschutz-

gesetz in Betracht gezogen werden.  

 

- Bei vorgesehenen Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern oder Hecken ist das Thürin-

ger Nachbarrechtsgesetz (§§ 44, 46, 47) zu beachten. Ebenso die erforderliche Pflege, 

damit angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchtigt werden. Eine 

dauerhafte Pflege und Erhaltung durch regelmäßigen Verjüngungsschnitt ist einzuhalten.  

 

- Feldblöcke dürfen durch Anpflanzungen nicht zerschnitten werden. Auch unwirtschaftli-

che Restflächen (Splitterflächen) dürfen nicht entstehen.  

 

Hinweis:  

 

- Sollten sich bei der Realisierung des Teil-FNP Verdachtsmomente für das Vorliegen bis-

her nicht bekannter, artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG ergeben, möchten wir darauf hinweisen, dass Maßnahmen zum Feldhamster-

schutz zukünftig auch mit unserer Behörde (Referat 31 Pflanzenbau und Ökologischer 

Landbau) und mit den betroffenen Landwirtschaftsbetrieben abzustimmen sind. 

 

Die Rechtsgrundlagen zu dieser Stellungnahme bilden die agrarstrukturellen Belange entspre-

chend dem Thüringer Staatsanzeiger 34/2005, der Regionalplan Nordthüringen (RP NT), das 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das 

Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG).  

 

Die Beteiligung des TLLLR, Ref. 42 Agrarstruktur ist im weiteren Planungsverfahren erfor-

derlich.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Kirsten Eichentopf 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Unterlagen zu o. g. Vorhaben wurden erneut durch unser Forstamt geprüft.
Die jetzige Planungsfläche ist Teil des Potentialraumes D des Vorentwurfs, der in
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Aus Sicht des Forstamtes bestehen auf der Grundlage des Thüringer Waldgesetzes
(in der Fassung vom 18.09.2008, letzte Anderung am 06. Februar 2024) keine
Gründe für ein Versagen des Vorhabens.

Mit freundlichen Grüßen
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Von: funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage. 
Ihr Schreiben wurde an die in CC genannten Stellen weitergeleitet.

Bitte beachten Sie die Zuständigkeitstrennung bei der Bundesnetzagentur.

Für Planungs- oder Genehmigungsverfahren:
----------------------------------------------
Zukünftig richten Sie bitte Ihre Anfragen zu Planungs- oder Genehmigungsverfahren an die 
zuständige Stelle unter folgender Adresse: 
Bundesnetzagentur, Referat 814, Postfach 80 01, 53105 Bonn oder 
unter der E-Mail-Adresse: verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de
Weitere Information entnehmen Sie bitte dem Link unter: 
www.netzausbau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de

Für eine Funkbetreiberauskunft vom Referat 226:
--------------------------------------------------
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Funkbetreiberauskunft (u. a. Richtfunk) gesondert per E-
Mail an funkbetreiberauskunft@bnetza.de  anzufragen. 

Dafür schicken Sie uns das vollständig ausgefüllte Formular (als Anhang per E-Mail), welches Sie 
unter folgendem Link finden:
www.bnetza.de/648280
Wichtig: Wir haben das Formular aktualisiert. Bitte verwenden Sie die aktuelle Version V 3-1.

Wenn Sie uns das Formular für eine Funkbetreiberauskunft bereits geschickt haben, dann müssen 
Sie nichts weiter unternehmen.

Hinweise: 
(1)          Für die Funkbetreiberauskunft ist die Angabe der Koordinaten im Formular zwingend 
erforderlich. Hierzu können Sie sich auch an den Planungsträger wenden. 

(2)          Beträgt die Bauhöhe weniger als 20 Meter, dann ist eine Betroffenheit des Richtfunks 
unwahrscheinlich. In diesem Fall ist eine Richtfunk-Untersuchung nicht erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Team Funkbetreiberauskunft
________________________________
Referat 226 
Richtfunk, Campusnetze, Flug- und Seefunk
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin
Telefon: 030 22480-439
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E-Mail: funkbetreiberauskunft@bnetza.de
www.bundesnetzagentur.de/funkbetreiberauskunft

Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz

Von: info@meiplan.de <info@meiplan.de> 
Gesendet: Dienstag, 11. März 2025 13:42
An: Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn <info@meiplan.de>
Cc: TLVwA <bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de>; Vetter <regionalplanung-nord@tlvwa.thueringen.de>; 
Falko Schmücking <bauverwaltung@kyffhaeuser.de>; poststelle.erfurt@tlbg.thueringen.de; Uwe Bernert 
<poststelle43@tlbv.thueringen.de>; post.bfh@tlllr.thueringen.de; 
forstamt.sondershausen@forst.thueringen.de; kontakt@stadtwerke-sondershausen.de; 
netzgesellschaft@stadtwerke-sondershausen.de; info@taz-helbe-wipper.de; funkbetreiberauskunft 
<funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE>; Stellungnahmen-pti22-erfurt@telekom.de; 
koordinationsanfragen.de@vodafone.com; o2-MW-BImSchG@telefonica.com; 
bauleitplanung@ericsson.com; info@media-broadcast.com; info@gses.de; TÖB TLUBN <post-
toeb@tlubn.thueringen.de>; post.erfurt@tlda.thueringen.de; info@erfurt.ihk.de; anlschutz@baf.bund.de; 
anlagenschutz-sis@dfs.de; BAIUDBwToeB@bundeswehr.org; bund.thueringen@bund.net; lgs@nabu-
thueringen.de; aho.thueringenGS@t-online.de; ekt@via-regia.org; info@sdw-thueringen.de; 
thueringen@grueneliga.de; ag-artenschutz@freenet.de; info@ljv-thueringen.de; bauamt@stadt-heringen.de; 
info@bad-frankenhausen.de; bauamt@sondershausen.de; poststelle@vgem-greussen.de; poststelle@vg-
kindelbrueck.de; info@vwg-goldene-aue.de
Betreff: Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland

Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes zur Steuerung von 
Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß § 5 (2b) BauGB der Gemeinde 
Kyffhäuserland 
hier:     Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. Planverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Kyffhäuserland beabsichtigt, das Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-
Flächennutzungsplanes zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß § 5 
(2b) BauGB fortzuführen. Der Gemeinderat der Gemeinde Kyffhäuserland hat in seiner Sitzung am 13.02.2025 
dazu den grundsätzlich überarbeiteten Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplanes zur Steuerung von 
Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen der Gemeinde Kyffhäuserland gebilligt und die erneute 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung beschlossen.

Die Überarbeitung der Planunterlagen war unter anderem erforderlich, um den Plan aufgrund zwischenzeitlich 
eingetretener Rechtsänderungen und Gerichtsurteilen (insb. auch des Urteils des BVerfG zum Thüringer 
Waldgesetz) anzupassen und eine erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 (2) / § 4 (2) 
BauGB durchzuführen.

Die Vorbereitung und Durchführung der dazu erforderlichen Verfahrensschritte des Planverfahrens wurden 
gemäß § 4b BauGB dem Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR in Nordhausen übertragen.

Die überarbeiteten Planunterlagen zur Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes zur Steuerung 
von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen der Gemeinde Kyffhäuserland, bestehend aus der 
Planzeichnung sowie der textlichen Darstellung, der Begründung einschließlich aller Anlagen und dem 
Umweltbericht sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden zur 
erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit

vom 11.03.2025 bis einschließlich 14.04.2025

auf der Internetseite der Gemeinde Kyffhäuserland unter der Adresse:

https://www.kyffhaeuser-land.de/de/
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Umweltbericht sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden zur 
erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit

vom 11.03.2025 bis einschließlich 14.04.2025

auf der Internetseite der Gemeinde Kyffhäuserland unter der Adresse:

https://www.kyffhaeuser-land.de/de/



zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgestellt. Zusätzlichen liegen die Planunterlagen im gleichen Zeitraum im 
Sekretariat der Gemeinde Kyffhäuserland innerhalb der Öffnungszeiten aus und können dort eingesehen 
werden. 

Dieser E-Mail liegen als Anlagen bei:

- der Übersichts- / Lageplan zum räumlichen Geltungsbereich der Planung und

- das Verzeichnis der berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, 
die im Planverfahren gemäß § 4 (1) / § 2 (2) BauGB benachrichtigt / beteiligt wurden.

� Alle weiteren Planunterlagen können unter der o.g. Adresse auf der Internetseite der Gemeinde 
Kyffhäuserland eingesehen werden. 

Durch die vorgesehene Beteiligung gemäß § 4 (2) / § 2 (2) BauGB wird Ihnen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit 
die Gelegenheit zur Stellungnahme zum o.a. konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist 
es, der Gemeinde Kyffhäuserland alle notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales 
Planungsergebnis zu verschaffen.

Ihre Rückantwort senden Sie bitte bis zum 14.04.2025 per E-Mail an das Stadtplanungsbüro Meißner & 
Dumjahn GbR: info@meiplan.de

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht eingegangene Stellungnahmen gemäß § 4a 
(6) BauGB bei der Beschlussfassung der Gemeinde Kyffhäuserland unberücksichtigt bleiben können.

Sollten die von Ihnen zu vertretenden öffentlichen Belange durch die in Rede stehende Planung nicht 
berührt werden, bitte ich Sie, dieses der Gemeinde Kyffhäuserland mitzuteilen, um Sie im weiteren 
Planverfahren gemäß § 4 (2 ) BauGB zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes nicht mehr zu 
beteiligen.

Hinweis:
Gemäß der aktuellen Digitalisierungsnovelle des BauGB sollen die Planunterlagen ab sofort nur noch auf 
digitalem Wege versandt und empfangen werden. Bitte teilen Sie uns deshalb unter info@meiplan.de die 
E-Mail Adresse Ihrer Behörde / Stelle mit, an welche zukünftig alle Beteiligungsschreiben geschickt werden 
können. Sollte die durch uns verwendete Email die Richtige sein, betrachten sie den Satz zuvor bitte als 
gegenstandslos.

Darüber hinaus bestätigen Sie uns aber bitte den Erhalt dieser Email.

Mit freundlichen Grüßen

(Andreas Meißner)
Architekt für Stadtplanung
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Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt.
Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten,
so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung
oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist.
Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

To: info@meiplan.de

Cc: bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de

    regionalplanung-nord@tlvwa.thueringen.de

    bauverwaltung@kyffhaeuser.de

    poststelle.erfurt@tlbg.thueringen.de

    poststelle43@tlbv.thueringen.de

    post.bfh@tlllr.thueringen.de

    forstamt.sondershausen@forst.thueringen.de

    kontakt@stadtwerke-sondershausen.de

    netzgesellschaft@stadtwerke-sondershausen.de

    info@taz-helbe-wipper.de

    richtfunk.bauleitplanung@bnetza.de

    Stellungnahmen-pti22-erfurt@telekom.de

    koordinationsanfragen.de@vodafone.com

    o2-MW-BImSchG@telefonica.com

    bauleitplanung@ericsson.com

    info@media-broadcast.com

    info@gses.de

    post-toeb@tlubn.thueringen.de

    post.erfurt@tlda.thueringen.de

    info@erfurt.ihk.de

    anlschutz@baf.bund.de

    anlagenschutz-sis@dfs.de

    BAIUDBwToeB@bundeswehr.org

    bund.thueringen@bund.net

    lgs@nabu-thueringen.de

    aho.thueringenGS@t-online.de

    ekt@via-regia.org

    info@sdw-thueringen.de

    thueringen@grueneliga.de

    ag-artenschutz@freenet.de

    info@ljv-thueringen.de

    bauamt@stadt-heringen.de

    info@bad-frankenhausen.de

    bauamt@sondershausen.de

    poststelle@vgem-greussen.de

    poststelle@vg-kindelbrueck.de

    info@vwg-goldene-aue.de

Virenfrei.www.avg.com



Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt.
Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten,
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Virenfrei.www.avg.com







eMail

Betreff: AW: Aufstellung des sachlichen Teil-
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland

20.03.2025 13:45:58

An: info@meiplan.de
Von: funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrte Damen und Herren,
ihre Anfrage bezieht sich zwar auf § 4 BauGB oder § 9 BImSchG oder § 74 VwVfG; in der Sache ist Ihr 
Anliegen jedoch in 2 Teilgebiete zu unterscheiden:
Zum einen erhalten Sie ggf. von der für den Ausbau der Elektrizitäts-Übertragungsnetze zuständigen 
Stelle bei uns im Hause (verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de) eine Stellungnahme. 

Zum anderen gibt die Bundesnetzagentur im Bereich Funkbetroffenheit keine Stellungnahme nach § 4 
BauGB oder § 9 BImSchG oder § 74 VwVfG ab, da ihr Aufgabenbereich durch die Planung nicht 
berührt werden kann. Der Aufgabenbereich der Bundesnetzagentur im Bereich der 
Frequenzverwaltung ergibt sich aus den Vorschriften des Teils 6 des Telekommunikationsgesetzes 
(„Frequenzordnung“). Die danach gemäß § 88 TKG bestehende Aufgabe der Bundesnetzagentur zur 
Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien Frequenznutzung bezieht sich auf die 
physikalischen Auswirkungen von verschiedenen Frequenznutzungen untereinander, jedoch nicht auf 
Beeinträchtigungen von Frequenznutzungen durch Bauwerke. Letztere sind keine Funkstörungen im 
Sinne des Telekommunikationsgesetzes. Sofern also die Bundesnetzagentur Informationen über 
Frequenzzuteilungsnehmer im zu beplanenden Bereich übermittelt, geschieht dies nicht in Ausfüllung 
ihres eigenen Aufgabenbereichs, sondern im Rahmen von Amtshilfe nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG. 
Nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG braucht die ersuchte Behörde Hilfe nicht zu leisten, wenn sie die Hilfe 
nur unter unverhältnismäßig großem Aufwand leisten könnte. 

In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass die Bundesnetzagentur täglich 
zahlreiche Anfragen erhält. Um die Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die zahlreichen Anfragen zu 
wahren, hat die Bundesnetzagentur das Formular „Richtfunk-Bauleitplanung“ entworfen. Das Ausfüllen 
des Formulars ist demnach zwingend erforderlich. Bitte haben Sie Verständnis, dass unsererseits 
keine weitere Bewertung ohne das vorzulegende Formular erfolgt.

Sollte die Baumaßnahme eine Bauhöhe von unter 20 Meter aufweisen, dann ist eine Betroffenheit des 
Richtfunks durch die Planung unwahrscheinlich. In diesem Fall ist eine Richtfunk-Untersuchung nicht 
erforderlich.

Hinweise zur Beteiligung der Bundesnetzagentur
================================================================
(1) Das Formular „Funkbetreiberauskunft“ sowie weitere Informationen entnehmen Sie unserer 
Internetseite: 

www.bundesnetzagentur.de/funkbetreiberauskunft

(2) Beachten Sie bitte das Merkblatt zur Beteiligung der Bundesnetzagentur an Verfahren Dritter unter:
www.netzausbau.de/Wissen/InformierenBeteiligen/VerfahrenDritter/de

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Team Funkbetreiberauskunft
__________________________________________________________________________________
Referat 226 Richtfunk, Campusnetze, Flug- und Seefunk
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin
Telefon: 030 22480-439
E-Mail: funkbetreiberauskunft@bnetza.de
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung



Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz

Von: info@meiplan.de <info@meiplan.de> 

Gesendet: Dienstag, 11. März 2025 13:42

An: Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn <info@meiplan.de>

Cc: TLVwA <bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de>; Vetter <regionalplanung-nord@tlvwa.thueringen.de>; Falko 

Schmücking <bauverwaltung@kyffhaeuser.de>; poststelle.erfurt@tlbg.thueringen.de; Uwe Bernert 

<poststelle43@tlbv.thueringen.de>; post.bfh@tlllr.thueringen.de; 

forstamt.sondershausen@forst.thueringen.de; kontakt@stadtwerke-sondershausen.de; 

netzgesellschaft@stadtwerke-sondershausen.de; info@taz-helbe-wipper.de; funkbetreiberauskunft 

<funkbetreiberauskunft@BNetzA.DE>; Stellungnahmen-pti22-erfurt@telekom.de; 

koordinationsanfragen.de@vodafone.com; o2-MW-BImSchG@telefonica.com; bauleitplanung@ericsson.com; 

info@media-broadcast.com; info@gses.de; TÖB TLUBN <post-toeb@tlubn.thueringen.de>; 

post.erfurt@tlda.thueringen.de; info@erfurt.ihk.de; anlschutz@baf.bund.de; anlagenschutz-sis@dfs.de; 

BAIUDBwToeB@bundeswehr.org; bund.thueringen@bund.net; lgs@nabu-thueringen.de; aho.thueringenGS@t-

online.de; ekt@via-regia.org; info@sdw-thueringen.de; thueringen@grueneliga.de; ag-

artenschutz@freenet.de; info@ljv-thueringen.de; bauamt@stadt-heringen.de; info@bad-frankenhausen.de; 

bauamt@sondershausen.de; poststelle@vgem-greussen.de; poststelle@vg-kindelbrueck.de; info@vwg-

goldene-aue.de

Betreff: Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland

Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes zur Steuerung von Standorten 
für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß § 5 (2b) BauGB der Gemeinde Kyffhäuserland 
hier:     Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB sowie 
der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. Planverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Kyffhäuserland beabsichtigt, das Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-
Flächennutzungsplanes zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß § 5 
(2b) BauGB fortzuführen. Der Gemeinderat der Gemeinde Kyffhäuserland hat in seiner Sitzung am 13.02.2025 
dazu den grundsätzlich überarbeiteten Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplanes zur Steuerung von 
Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen der Gemeinde Kyffhäuserland gebilligt und die erneute 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung beschlossen.

Die Überarbeitung der Planunterlagen war unter anderem erforderlich, um den Plan aufgrund zwischenzeitlich 
eingetretener Rechtsänderungen und Gerichtsurteilen (insb. auch des Urteils des BVerfG zum Thüringer 
Waldgesetz) anzupassen und eine erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 (2) / § 4 (2) BauGB 
durchzuführen.

Die Vorbereitung und Durchführung der dazu erforderlichen Verfahrensschritte des Planverfahrens wurden 
gemäß § 4b BauGB dem Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR in Nordhausen übertragen.

Die überarbeiteten Planunterlagen zur Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes zur Steuerung von 
Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen der Gemeinde Kyffhäuserland, bestehend aus der 
Planzeichnung sowie der textlichen Darstellung, der Begründung einschließlich aller Anlagen und dem 
Umweltbericht sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden zur 
erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit

vom 11.03.2025 bis einschließlich 14.04.2025

auf der Internetseite der Gemeinde Kyffhäuserland unter der Adresse:

https://www.kyffhaeuser-land.de/de/

zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgestellt. Zusätzlichen liegen die Planunterlagen im gleichen Zeitraum im 
Sekretariat der Gemeinde Kyffhäuserland innerhalb der Öffnungszeiten aus und können dort eingesehen 
werden. 

Dieser E-Mail liegen als Anlagen bei:



- der Übersichts- / Lageplan zum räumlichen Geltungsbereich der Planung und

- das Verzeichnis der berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden, die 
im Planverfahren gemäß § 4 (1) / § 2 (2) BauGB benachrichtigt / beteiligt wurden.

� Alle weiteren Planunterlagen können unter der o.g. Adresse auf der Internetseite der Gemeinde 
Kyffhäuserland eingesehen werden. 

Durch die vorgesehene Beteiligung gemäß § 4 (2) / § 2 (2) BauGB wird Ihnen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit die 
Gelegenheit zur Stellungnahme zum o.a. konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der 
Gemeinde Kyffhäuserland alle notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales 
Planungsergebnis zu verschaffen.

Ihre Rückantwort senden Sie bitte bis zum 14.04.2025 per E-Mail an das Stadtplanungsbüro Meißner & 
Dumjahn GbR: info@meiplan.de

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht eingegangene Stellungnahmen gemäß § 4a (6) 
BauGB bei der Beschlussfassung der Gemeinde Kyffhäuserland unberücksichtigt bleiben können.

Sollten die von Ihnen zu vertretenden öffentlichen Belange durch die in Rede stehende Planung nicht 
berührt werden, bitte ich Sie, dieses der Gemeinde Kyffhäuserland mitzuteilen, um Sie im weiteren 
Planverfahren gemäß § 4 (2 ) BauGB zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes nicht mehr zu 
beteiligen.

Hinweis:
Gemäß der aktuellen Digitalisierungsnovelle des BauGB sollen die Planunterlagen ab sofort nur noch auf 
digitalem Wege versandt und empfangen werden. Bitte teilen Sie uns deshalb unter info@meiplan.de die E-
Mail Adresse Ihrer Behörde / Stelle mit, an welche zukünftig alle Beteiligungsschreiben geschickt werden können. 
Sollte die durch uns verwendete Email die Richtige sein, betrachten sie den Satz zuvor bitte als gegenstandslos.

Darüber hinaus bestätigen Sie uns aber bitte den Erhalt dieser Email.

Mit freundlichen Grüßen

(Andreas Meißner)
Architekt für Stadtplanung

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt.
Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten,
so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung
oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist.
Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.
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Cc: bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de
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    bauverwaltung@kyffhaeuser.de

    poststelle.erfurt@tlbg.thueringen.de

    poststelle43@tlbv.thueringen.de
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    kontakt@stadtwerke-sondershausen.de

    netzgesellschaft@stadtwerke-sondershausen.de

    info@taz-helbe-wipper.de

    richtfunk.bauleitplanung@bnetza.de

    Stellungnahmen-pti22-erfurt@telekom.de

    koordinationsanfragen.de@vodafone.com

    o2-MW-BImSchG@telefonica.com
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Virenfrei.www.avg.com
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Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR 
Käthe-Kollwitz-Str.9 
99734 Nordhausen 
 

 

PTI 22 schm/teu  

17. April 2025 |  
Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland 
Beteiligungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.1 BauGB  
 

Bitte stets angeben:   Maßnahmen ID: Ost22_2025_160276 

                                                                                            

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

Gegen den o.g. Flächennutzungsplan bestehen seitens der Telekom prinzipiell keine Einwände. 
 
In den Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan ist ein Hinweis aufzunehmen, dass bei der 
Aufstellung der Bebauungspläne in allen Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorgesehen werden müssen. 
 

Zur Vorbereitung der Baumaßnahme und zur Koordinierung der Bauleistungen bitten wir deshalb um 
frühzeitige Einbeziehung in Ihre Planung. 
 
Stellungnahmen können auch papierfrei bei uns angefordert werden. Nutzen Sie dazu bitte die 
nachfolgende Eingangsadresse: 
  
Stellungnahmen-Pti22-Erfurt@telekom.de 
 

http://www.telekom.com/
mailto:Stellungnahmen-Pti22-Erfurt@telekom.de


 

 

PTI 22 schm/teu | 17. April 2025 | Seite 2 

 
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass die erforderliche Informationseinholung zum aktuellen 
Anlagenbestand rechtzeitig vor Baubeginn durch den Bauausführenden über die Trassenauskunft 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/ im Internet zu erfolgen hat.  
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. V. i. A. 
  
gez.  Philipp Schmidt gez. Danny Hoffmann 

 
 
 

 



eMail

Betreff: Stellungnahme S01424007, VF und VDG, Gemeinde 
Kyffhäuserland, Planverfahren zur Aufstellung des 
sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes zur Steuerung 
von Standorten für raumbedeutsame 
Windenergieanlagen

31.03.2025 15:33:52

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: koordinationsanfragen.de@vodafone.com
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Südwestpark 15 * 90449 Nürnberg

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR
Käthe-Kollwitz-Straße 9
99734 Nordhausen

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01424007
E-Mail: TDRC-O-.Dresden@vodafone.com
Datum: 31.03.2025
Gemeinde Kyffhäuserland, Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-
Flächennutzungsplanes zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 11.03.2025.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen 
geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von 
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



eMail

Betreff: RE: Aufstellung des sachlichen Teil-
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland

31.03.2025 07:41:03

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: bauleitplanung@ericsson.com
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Sehr geehrter Herr Meißner,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem 
Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu bearbeiten.

Die Firma Ericsson hat bezüglich des Standortes Ihrer Windkraftanlage(n) keine Einwände.
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson – Netzes und für 
Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen Telekom. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und Deutsche Telekom) ausschließlich per Email an 
die:  bauleitplanung@ericsson.com

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Heike Peckelhoff

Ericsson Services GmbH

From: info@meiplan.de <info@meiplan.de> 

Sent: Wednesday, 12 March 2025 16:12

To: Bauleitplanung <bauleitplanung@ericsson.com>

Subject: Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland

Sehr geehrte Frau Peckelhoff,

im Anhang übersende ich eine PDF mit den Koordinaten, ich hoffe das genügt zur besseren Orientierung.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

S. Werner



Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt.

Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten,

so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung

oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist.

Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

Original Message processed by david®

RE: Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland 12. März 2025, 08:12 

Uhr

Von Bauleitplanung

An info@meiplan.de

Sehr geehrter Herr Meißner,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem 
Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu bearbeiten.
Um eine qualitativ hochwertige Betrachtung zur Beeinflussung von Richtfunkstrecken liefern zu 
können, teilen Sie uns doch bitte die Koordinaten der geplanten Windenergieanlagen mit.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Peckelhoff

From: info@meiplan.de <info@meiplan.de> 

Sent: Tuesday, 11 March 2025 13:42

To: Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn <info@meiplan.de>

Cc: TLVwA <bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de>; Vetter <regionalplanung-

nord@tlvwa.thueringen.de>; Falko Schmücking <bauverwaltung@kyffhaeuser.de>; 

poststelle.erfurt@tlbg.thueringen.de; Uwe Bernert <poststelle43@tlbv.thueringen.de>; 

post.bfh@tlllr.thueringen.de; forstamt.sondershausen@forst.thueringen.de; kontakt@stadtwerke-

sondershausen.de; netzgesellschaft@stadtwerke-sondershausen.de; info@taz-helbe-wipper.de; 

richtfunk.bauleitplanung@bnetza.de; Stellungnahmen-pti22-erfurt@telekom.de; 

koordinationsanfragen.de@vodafone.com; o2-MW-BImSchG@telefonica.com; Bauleitplanung 

<bauleitplanung@ericsson.com>; info@media-broadcast.com; info@gses.de; TÖB TLUBN <post-



You don't often get email from info@meiplan.de. Learn why this is important

toeb@tlubn.thueringen.de>; post.erfurt@tlda.thueringen.de; info@erfurt.ihk.de; 

anlschutz@baf.bund.de; anlagenschutz-sis@dfs.de; BAIUDBwToeB@bundeswehr.org; 

bund.thueringen@bund.net; lgs@nabu-thueringen.de; aho.thueringenGS@t-online.de; ekt@via-

regia.org; info@sdw-thueringen.de; thueringen@grueneliga.de; ag-artenschutz@freenet.de; info@ljv-

thueringen.de; bauamt@stadt-heringen.de; info@bad-frankenhausen.de; bauamt@sondershausen.de; 

poststelle@vgem-greussen.de; poststelle@vg-kindelbrueck.de; info@vwg-goldene-aue.de

Subject: Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland

Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes zur Steuerung von 

Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß § 5 (2b) BauGB  der Gemeinde 

Kyffhäuserland 

hier:     Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. Planverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Kyffhäuserland beabsichtigt, das Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-

Flächennutzungsplanes zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß 

§ 5 (2b) BauGB fortzuführen. Der Gemeinderat der Gemeinde Kyffhäuserland hat in seiner Sitzung am 

13.02.2025 dazu den grundsätzlich überarbeiteten Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplanes 

zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen der Gemeinde Kyffhäuserland 

gebilligt und die erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung beschlossen.

Die Überarbeitung der Planunterlagen war unter anderem erforderlich, um den Plan aufgrund 

zwischenzeitlich eingetretener Rechtsänderungen und Gerichtsurteilen (insb. auch des Urteils des 

BVerfG zum Thüringer Waldgesetz) anzupassen und eine erneute Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung nach § 3 (2) / § 4 (2) BauGB durchzuführen.

Die Vorbereitung und Durchführung der dazu erforderlichen Verfahrensschritte des Planverfahrens 

wurden gemäß § 4b BauGB dem Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR in Nordhausen 

übertragen.

Die überarbeiteten Planunterlagen zur Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes zur 

Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen der Gemeinde Kyffhäuserland, 

bestehend aus der Planzeichnung sowie der textlichen Darstellung, der Begründung einschließlich aller 

Anlagen und dem Umweltbericht sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 

Stellungnahmen werden zur erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit

vom 11.03.2025 bis einschließlich 14.04.2025

auf der Internetseite der Gemeinde Kyffhäuserland unter der Adresse:

https://www.kyffhaeuser-land.de/de/

zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgestellt. Zusätzlichen liegen die Planunterlagen im gleichen 

Zeitraum im Sekretariat der Gemeinde Kyffhäuserland innerhalb der Öffnungszeiten aus und können dort 

eingesehen werden. 

Dieser E-Mail liegen als Anlagen bei:



- der Übersichts- / Lageplan zum räumlichen Geltungsbereich der Planung und

- das Verzeichnis der berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und 

Nachbargemeinden, die im Planverfahren gemäß § 4 (1) / § 2 (2) BauGB benachrichtigt / beteiligt 

wurden.

�Alle weiteren Planunterlagen können unter der o.g. Adresse auf der Internetseite der Gemeinde 

Kyffhäuserland eingesehen werden. 

Durch die vorgesehene Beteiligung gemäß § 4 (2) / § 2 (2) BauGB wird Ihnen im Rahmen Ihrer 

Zuständigkeit die Gelegenheit zur Stellungnahme zum o.a. konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der 

Stellungnahme ist es, der Gemeinde Kyffhäuserland alle notwendigen Informationen für ein 

sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen.

Ihre Rückantwort senden Sie bitte bis zum 14.04.2025 per E-Mail an das Stadtplanungsbüro 

Meißner & Dumjahn GbR: info@meiplan.de

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht eingegangene Stellungnahmen gemäß 

§ 4a (6) BauGB bei der Beschlussfassung der Gemeinde Kyffhäuserland unberücksichtigt bleiben 

können.

Sollten die von Ihnen zu vertretenden öffentlichen Belange durch die in Rede stehende Planung 

nicht berührt werden, bitte ich Sie, dieses der Gemeinde Kyffhäuserland mitzuteilen, um Sie im 

weiteren Planverfahren gemäß § 4 (2 ) BauGB zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes nicht 

mehr zu beteiligen.

Hinweis:

Gemäß der aktuellen Digitalisierungsnovelle des BauGB sollen die Planunterlagen ab sofort nur noch 

auf digitalem Wege versandt und empfangen werden. Bitte teilen Sie uns deshalb 

unter info@meiplan.de die E-Mail Adresse Ihrer Behörde / Stelle mit, an welche zukünftig alle 

Beteiligungsschreiben geschickt werden können. Sollte die durch uns verwendete Email die Richtige 

sein, betrachten sie den Satz zuvor bitte als gegenstandslos.

Darüber hinaus bestätigen Sie uns aber bitte den Erhalt dieser Email.

Mit freundlichen Grüßen

(Andreas Meißner)

Architekt für Stadtplanung



Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt.

Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten,

so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung

oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist.

Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

To: info@meiplan.de

Cc: bauleitplanung@tlvwa.thueringen.de

regionalplanung-nord@tlvwa.thueringen.de

bauverwaltung@kyffhaeuser.de

poststelle.erfurt@tlbg.thueringen.de

poststelle43@tlbv.thueringen.de

post.bfh@tlllr.thueringen.de

forstamt.sondershausen@forst.thueringen.de

kontakt@stadtwerke-sondershausen.de

netzgesellschaft@stadtwerke-sondershausen.de

info@taz-helbe-wipper.de

richtfunk.bauleitplanung@bnetza.de

Stellungnahmen-pti22-erfurt@telekom.de

koordinationsanfragen.de@vodafone.com

o2-MW-BImSchG@telefonica.com

bauleitplanung@ericsson.com

info@media-broadcast.com

info@gses.de

post-toeb@tlubn.thueringen.de

post.erfurt@tlda.thueringen.de

info@erfurt.ihk.de

anlschutz@baf.bund.de

anlagenschutz-sis@dfs.de

BAIUDBwToeB@bundeswehr.org

bund.thueringen@bund.net

lgs@nabu-thueringen.de

aho.thueringenGS@t-online.de

ekt@via-regia.org

info@sdw-thueringen.de

thueringen@grueneliga.de

ag-artenschutz@freenet.de

info@ljv-thueringen.de



bauamt@stadt-heringen.de

info@bad-frankenhausen.de

bauamt@sondershausen.de

poststelle@vgem-greussen.de

poststelle@vg-kindelbrueck.de

info@vwg-goldene-aue.de

Virenfrei.www.avg.com



ameissner
Hervorheben

ameissner
Hervorheben

ameissner
Hervorheben

ameissner
Hervorheben

ameissner
Hervorheben

ameissner
Hervorheben

































Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, Petersberg 12, 99084 Erfurt 

 

 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Dr. Volker Neubeck 
 
Durchwahl 
Telefon +49 (361) 57-3223 386 
Telefax +49361 573414 390 
 
E-Mail 
Volker.Neubeck@ 
tlda.thueringen.de 
 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

11.03.2025 

 
Unser Zeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
5060-VZ 
-4621/157-1-8409/2025 
 
Erfurt, den 31.03.2025 

info@meiplan.de 

 

Stadtplanungsbüro 

Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe Kollwitz Str. 9 

99734 Nordhausen 

 

 

 

 

 

 

 
Gemeinde Kyffhäuserland  sachlicher Teil-Flächennutzungsplan Wind 

Hier: Stellungnahme Archäologie 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem vorliegenden o. g. Teilflächennutzungsplan sind wir einverstanden. 

Die Auflagen zu den Belangen der archäologischen Denkmalpflege wurden 

in die Planunterlagen eingearbeitet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Dr. Volker Neubeck 

Referent Erneuerbare Energien 

 
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt) 

 

 

Verteiler: Landratsamt Kyffhäuserkreis 

  Untere Denkmalschutzbehörde 

  denkmalschutz@kyffhaeuser.de 

 

mailto:denkmalschutz@kyffhaeuser.de


 

 

Industrie- und Handelskammer Erfurt 

Postfach 90 01 55, 99104 Erfurt / Büroanschrift Arnstädter Straße 34 / 99096 Erfurt 

Tel.: 0361 3484-0 / E-Mail: info@erfurt.ihk.de / Internet: ihk.de/erfurt 
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Peggy Lindner 
Unternehmensförderung 
 

 

 

 
IHK Erfurt / Arnstädter Str. 34 / 99096 Erfurt  Ihr Zeichen/Ihre Nachricht:  

      

 

Ihr Ansprechpartner:  

Ramona Allerdings  

 

Telefon: 0361 3484-202 

 

E-Mail: allerdings@erfurt.ihk.de 

Internet: ihk.de/erfurt 

 

 

Erfurt, 11. April 2025 

 

 

 

Gemeinde Kyffhäuserland 
 
ausschließlich per Mail 
 

Teilflächennutzungsplan Gemeinde Kyffhäuserland 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegenüber der Planung des oben genannten Flächennutzungsplans äußern wir keine Bedenken. Der 

Ausbau erneuerbarer Energien stimmt mit unserer Meinung auch gegenüber dem Sachlichen Teilplan 

Windenergie Nordthüringen überein. Grundlage für die Thüringer Energieversorgung muss Versor-

gungssicherheit, Umweltgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit sein.  

Wie bei unserer Stellungnahme zum Sachlichen Teilplan vom 11.11.2022 möchten wir darauf hinweisen, 

dass das Stromnetz in Nordthüringen nicht überlastet werden sollte. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Ramona Allerdings 

Raumordnung | Verkehr | Bau 

 

 

 



 
 

 

 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Monzastraße 1, D-63225 Langen 

 

Thomas Strubel 

 

Stadtplanungsbüro Meißner und Dumjahn 

Herrn Andreas Meißner 

Architekt für Stadtplanung 

Käthe-Kollwitz-Straße 9 

99734 Nordhausen 

 

HAUSANSCHRIFT 

Monzastraße 1 

D-63225 Langen 

TEL  +49 (0) 6103 8043 - 333 

FAX  +49 (0) 6103 8043 - 250 

 

anlschutz@baf.bund.de 

www.baf.bund.de 
 

Betr.: Bauleitplanung Gemeinde Kyffhäuserland 

Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-

Flächennutzungsplanes zur Steuerung von Standorten für 

raumbedeutsame Windenergieanlagen 

Beteiligung nach dem BauGB 

 

Ihr Aktenzeichen: ---, Mail vom 11.03.2025 

Mein Aktenzeichen: ST/5.5.2/202503310021-001/25 

Langen, 31.03.2025 

Seite 1 von 2 

 

 

Sehr geehrter Herr Meißner, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie haben mich über das im Betreff beschriebene Planverfahren 

informiert und mir die Gelegenheit zur fachlichen Stellungnahme 

eingeräumt. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. 

 

Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich meiner Behörde 

als Trägerin öffentlicher Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler 

Flugsicherungseinrichtungen gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 

nicht berührt. 

 

Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand keine Einwände. 

 

Eine weitere Beteiligung meiner Behörde an diesem Planungsvorgang ist 

nicht erforderlich. 

 
Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1b, Satz 2 LuftVG 
angemeldeten Anlagenstandorten und –schutzbereichen der 
Flugsicherungsanlagen mit heutigem Stand (März 2025). 
 
 
 

mailto:anlschutz@baf.bund.de
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Allgemeine Hinweise 
 
Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen 

Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen gemäß 

§ 18a Abs. 1b, Satz 2 LuftVG meiner Behörde diejenigen Bereiche um 

Flugsicherungseinrichtungen, in denen Störungen durch Bauwerke zu 

erwarten sind. Diese Bereiche werden allgemein als 

"Anlagenschutzbereiche" bezeichnet und im amtlichen Teil des 

Bundesanzeigers veröffentlicht. 

 

Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß § 18a 

LuftVG durch die Flugsicherungsorganisation, welche die 

Flugsicherungseinrichtung betreibt und orientiert sich an den 

Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. Aufgrund von Vorbebauung, 

betrieblicher Erfordernisse oder einem neuen Stand der Technik kann der 

angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von diesen Empfehlungen 

abweichen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 
 

Thomas Strubel 

 
Regierungsamtsrat 



0228 5504- 11.04.2025

VII-0525-25-FNP

Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes zur 
Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Nur per E-Mail:

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

45-60-00 /

Betreff:

Bezug: Ihr Schreiben vom

Herr

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR
Käthe-Kollwitz-Straße 9
99734 Nordhausen

Deutschmann

4587

Telefon E-Mail

baiudbwtoeb@bundeswehr.org

hier:

- Ihr Zeichen: Email vom 11.03.202511.03.2025

Anforderung einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

info@meiplan.de

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen   

Deutschmann

durch den Wegfall der Flächen A, B und C werden Belange der Landesverteidigung 
nicht mehr beeinträchtigt. Bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage bestehen 
nunmehr keine Einwände gegen den Flächennutzungsplan. Im Übrigen verweise ich 
hierzu auf meine Stellungnahme vom 16.11.2020.

Die Belange der Bundeswehr werden ausreichend berücksichtigt.

BUNDESAMT FÜR
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR                          
                                                    
                                                    
                
                                           
Fontainengraben 200
53123 Bonn 
Postfach 29 63
53019 Bonn

Tel. 	+ 49 (0) 228 5504-0
Fax	 + 49 (0) 228 550489-5763

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. INFRASTRUKTUR

WWW.BUNDESWEHR.DE

REFERAT INFRA I 3

Allgemeine Information:
Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail /Internetlink) 
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die 
Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, 
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Stellungnahme zum sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Kyffhäuserland 
hier: Stellungnahme vom 14.04.2025 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich möchte im Vorfeld meiner Stellungnahme anmerken, dass unterschiedliche 
Abgabenfristen im Internet benannt sind bzw. die Frist bis einschließlich 17.04.2025 
verlängert wurde. Dies ist sehr verwirrend für die fristgerechte Abgabe der Stellungnahme. 
 

 
Ausschnitt von der Internetseite vom 14.04.2025 
 
 
Ich nehme zu dem sachlichen Teil-Flächennutzungsplan wie folgt Stellung: 
 
Es kann nicht nachvollzogen werden, dass bei dem Heranrücken der Windenergieanlagen 
an schutzwürdige Bebauung (Siedlungsflächen innerhalb der im Zusammenhang bebauter 
Ortsteilen nach § 34 BauGB sowie in Bebauungsplangebieten gem. § 30 BauGB) sowie an 
vorhandene Splittersiedlungen und Einzelhäuser generell ein Abstand von 500 m 
festgelegt wird. 
Ich sehe durch diese Festlegung das Schutzgut Mensch beeinträchtigt. 
Diesen Abstand zwischen schutzwürdiger Siedlung (§ 30 BauGB und § 34 BauGB) und 
Windenergieanlagen auf 500 m nur zu setzen, wird den heutigen Standards von 
Windenergieanlagen nicht gerecht. 
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Heutzutage wird i.d.R. von einer Gesamtanlagenhöhe von 285 m ausgegangen, so dass 
es zu einer optisch bedrängenden Wirkung kommen wird.  
Für den Außenbereich ist mindestsens die 2H-Regel anzuwenden, so dass ein Abstand 
von 570 m Mindestentfernung zwischen Wohngebäude und Windenergieanlage 
festzusetzen ist. Außerdem ist zu bedenken, dass es sich um sog. Rotor-out-Flächen 
handelt. 
Es wird sich auf den Entwurf des Sachlichen Teilplans Windenergie von 2022 bezogen, 
der eine Ausschlussplanung vorweist. Mittlerweile ist eine Positivplanung erforderlich. 
Es sollten nochmals die Siedlungsabstände zu den Windenergieanlagen geprüft werden, 
ob mit der Festsetzung von 500 m eine optisch bedrängende Wirkung entsteht und somit 
das Schutzgut Mensch beeinträchtigt wird. 
 
Es wird in der Begründung auf die Untersuchungen der Avifauna von 2018 und 2019 
hingewiesen und dass keine Aussagen zu Zugvögel / Greifvögel getroffen werden kann. 
Dies liegt ggf. an der nicht ausreichenden Anzahl der Begehungen des 
Untersuchungsraums. Aufgrund dessen sollen die Windenergieanlagen in der gesamten 
Zugzeit (Herbst- und Frühjahrszug) abgeschaltet werden. Diese Festlegung könnte mit der 
Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung im Konflikt stehen. Auf Seite 39 der Begründung 
wird ausgeführt, dass im weiteren Ablauf diesbezüglich weitere Untersuchungen 
notwendig sind, um dann entsprechend notwendige konkrete Schutz- und 
Vermeidungsmaßnahmen abzuleiten. 
Diesem Vorgehen widerspreche ich, denn es kann nicht sein, dass durch eine Planung 
Konflikte hervorgerufen werden, die in einem nachgelagerten Verfahren 
(Baugenehmigungsverfahren?) zu klären sind.  
 
Es fehlt die Untersuchung von Fledermausvorkommen. Es fehlt das entsprechende 
Gutachten. Die Aussagen hierzu sind in der Begründung und im Umweltbericht nicht 
belegt, so dass ein Gutachten erforderlich ist. Die aufgeführten Daten von der TLUG 2015 
sind meines Erachtens nochmals zu überprüfen, da die Daten mittlerweile 10 Jahre alt 
sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Dr. agr. Maik Sterzenbach 
Kulturbund für Europa e.V. – Landesverband Thüringen 
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Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungsplanes zur Steuerung von 
Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß § 5 (2b) BauGB der Gemeinde 
Kyffhäuserland 
 
hier:    Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. Planverfahren 
Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Thüringen e.V. (SDW) 
 
 
Sehr geehrter Herr Meißner, 
 
als anerkannter Naturschutzverband nach § 63 BNatSchG nimmt die SDW zur Aufstellung des o.g. Teil-
Flächennutzungsplans wie folgt Stellung:  
 
Die SDW sieht die Nutzung von Windenergieanlagen als eine Form der erneuerbaren Energien als 
wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele Deutschlands und der EU. Eine Begrenzung des 
Temperaturanstiegs durch Decarbonisierung ist Voraussetzung für die Bewahrung von Lebensräumen, 
wie wir sie bisher kennen.  
 
Die Gemeinde Kyffhäuserland plant die Ausweisung eines Windvorranggebietes innerhalb der 
Gemarkung Günserode. Der Bereich stellt kein Vorranggebiet für Windenergieanlagen gem. des 
gültigen Regionalplans Nordthüringen dar. Die Erarbeitung des Standortes erfolgte durch ein 
Ausschlussverfahren der Gemeinde, dessen Kriterien grundsätzlich gefolgt werden können. Dennoch 
bestehen Punkte, die der Zustimmung zur Planung entgegenstehen.  
 
In der Umgebung des geplanten Standortes befindet sich das FFH-Gebiet „Hainleite - 
Wipperdurchbruch – Kranichholz“ (ca. 1000 m Entfernung) und das SPA-Gebiet „Hainleite - Westliche 
Schmücke“ (ca. 1400 m Entfernung). Für Pläne oder Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken 

Landesvorsitzender 
Dipl.-Kaufmann Matthias Wierlacher 
 
Landesgeschäftsführerin 
Desiree Jakubka 



 
 

 

Wald. Deine Natur. 

mit anderen Plänen oder Projekten ein FFH-Gebiet und/oder ein EU-Vogelschutzgebiet erheblich 
beeinträchtigen können, ist in der FFH-Richtline im Art. 6 Abs. 3 sowie im Bundesnaturschutzgesetz § 
34 die Prüfung der Verträglichkeit der jeweiligen Pläne oder Projekte mit den festgelegten 
Erhaltungszielen des betroffenen Gebietes vorgeschrieben. Nach Vorgaben der Europäischen Union 
schließt der Begriff „Plan“ auch Flächennutzungspläne mit ein, und es muss auf Ebene der 
Flächennutzungsplandarstellung geprüft werden, ob die Erhaltungsziele eines Natura-2000 
Schutzgebietes durch den Plan gegebenenfalls beeinträchtigt werden (Europäische Kommission, 
Bekanntmachung der Kommission – Prüfung von Plänen und Projekten in Bezug auf Natura-2000-
Gebiete – Methodik Leitlinien zu Artikel 6 Absätze 3 und 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Brüssel 
28.09.2021). Eine derartige Prüfung ist durchzuführen.  
 
Der Standort befindet sich gem. Regionalplan im regional bedeutsamen unzerschnittenen, 
störungsarmen Raum des Wipperdurchbruchs. Die geplante Errichtung von WEA wirkt hier im sehr 
hohen Maße. Gleichzeitig schreibt der gültige Landschaftsplan eine Entwicklung und Verbesserung des 
Landschaftsbildes im Bereich des Standortes vor. Die Errichtung von WEA steht hierzu im Widerspruch. 
Soweit den Inhalten des Landschaftsplanes nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies gem. § 11 
Abs. 3 BNatSchG und § 9 Abs. 5 BNatSchG zu begründen. Dadurch sollen die Entscheidung und der 
vorangegangene Abwägungsprozess im Falle einer Abweichung nachvollziehbar gemacht werden. Eine 
entsprechende Begründung zur Abweichung fehlt.  
 
Die geplanten Eingriffe sind mit umfangreichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden, welche 
zu kompensieren sind. Das Verweigern der Auseinandersetzung mit potenziellen 
Kompensationsmaßnahmen bzw. Kompensationsflächen wird kritisch gesehen. Der Nutzungsanspruch 
für Flächen nimmt stetig zu und die Flächenverfügbarkeit ab. Ein Vorhaben kann nur unter der 
Voraussetzung, dass dieses auch kompensiert werden kann, umgesetzt werden. Aus Sicht der SDW hat 
die Gemeinde hier die unabdingbare Aufgabe, die Verfügbarkeit ausreichender Kompensationsflächen 
sicherzustellen.  
  
Mit freundlichen Grüßen 

 
Desiree Jakubka 
Landesgeschäftsführerin 
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Stellungnahme 

 

Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teil-Flächennutzungs-
planes zur Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergie-
anlagen gemäß § 5 (2b) BauGB der Gemeinde Kyffhäuserland 
 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB sowie der 

benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. Planverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

nach den uns vorliegenden Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung.  
 
Der Regionalplan NT 2012 gibt für den Planungsraum der Gemarkung Günserode eine 

Vorrangfläche Landwirtschaft vor, keine Vorrangfläche Windenergie! Die Kommune ist an 

diese Vorgaben gebunden, dies betrifft ebenso den Landschaftsplan, der besonders die 

Entwicklung des Landschaftsbildes vorschreibt. 

Der rechtsgültige Regionalplan bewertet den Einzugsbereich des Landschaftsraumes mit 

integriertem Schutzgebiet Wipperdurchbruch als unzerschnittenen, störungsarmen Raum zu 

den besonders seltenen Landschaftsräumen und formuliert den Schutzzweck wie folgt: 

„Schutz des geomorphologisch reich strukturierten Landschaftskomplexes mit 

repräsentativen naturnahen Laubwäldern, Trockenbiotopen sowie seltenen Tieren und 

Pflanzen, insbesondere Orchideen“.  

Die besondere Bedeutung des Landschaftsraumes kennzeichnet besonders die Tatsache, 

dass dieser mit besonderem Bewertungsprofil innerhalb des zertifizierten „Nationalen 

GeoPark Kyffhäuser“ liegt sowie auch internationale Bedeutung besitzt durch die  

Ausgrabungs- und Museumsstätte „Steinrinne Bilzingsleben“ und daher häufig und 

regelmäßig, vielfach auch durch Reisebusse von Wissenschaftlern und Freizeitforschern aus 

der ganzen Welt besucht wird, die zugleich die wertvolle und außergewöhnliche 

Naturausstattung  des Wipperdurchbruchtales erleben möchten.  

 

 



 

 

Bereits 1940 wurden erste Flächen des Wipperdurchbruchstales als NSG ausgewiesen und in 

den 1990er Jahren erfolgte die NSG-Erweiterung auf über 600 ha. Die europäische 

Wertigkeit des Landschaftsraumes kennzeichnen die Natura 2000 Gebiete, so das FFH-

Gebiet Nr. 13 und das Vogelschutzgebiet EG-VSG Nr. 9. 

Besonders muss hier auf die Brutplätze der Uhus hingewiesen werden.  

Das Schutzgut Landschaftsbild wird durch eine Errichtung von WKA, und dies gilt hier im 

hohen Maße, erheblich belastet und in keiner Weise ausgleichbar! 

Hydrgeologische Untersuchungen sind aus den vorgelegten Textbeiträgen nicht erkennbar 

und am Günserodaer Berg befindet sich ein Wasserspeicher zur Trinkwasserversorgung des 

Ortes. Es ist hydrogeologisch abzuklären, wie sich die massiven Fundamente sowie das 

Schwerlasterschließungswegesystem nachhaltig auf die Wasserversorgung und das 

Schutzgut Wasser auswirken.  

Die WKA bekommen ihre natürliche Windantriebsenergie aus der Windrichtung W- und SW, 

daraus ist zu schließen, dass akustisch der Hörschall sowie der Infraschall in das 

Wipperdurchbruchstal geleitet wird und die Schutzgüter Mensch und Mikroklima sowie 

Artenschutz sehr und überdimensional belasten. 

Das Wipperdurchbruchstal und seine Trockenwälder, Streuobstwiesen und Magerrasen 

bilden bekannterweise für 16 Fledermausarten Nahrungs-, Wochenstuben- und 

Winterhabitate. Besonders bedeutsam ist das seit 1981 betreute und lückenlos kartierte 

Wochenstubenvorkommen des Großen Mausohr (Myotis myotis), welches inzwischen in der 

Kirche von Günserode (800m vom WKA- Planungsstandort entfernt) eine Dynamik von 

maximal 1950 Tieren erreicht hat und somit zu den 10% größten Mausohrwochenstuben 

Thüringens zählt. Die Wochenstube ist seit Mitte März bis in den Oktober besetzt. In der 

ersten Geburtswoche der Jungtiere jagen die Weibchen in unmittelbarer Nähe der 

Wochenstube im Grasland, Hecken- und Streuobstbiotopen. Sie sind nicht nur Bodenjäger 

wie die Literatur beschreibt, denn sie nutzen auch das Nahrungsangebot der Mai- und 

Junikäfer, also der Hecken- und Baumkronen im gesamten Einzugsbereich. Da bei solch 

großen Wochenstuben sich die Geburt diverser Weibchengruppen mehr als drei Wochen 

verschiebt, ist der gesamte Nahrungshabitat von Mai bis Ende Juli von besonderer 

Bedeutung. Seit 2021 bildete sich im Wipperdurchbruch eine erste Wochenstube der Kleinen 

Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) in der mittleren Hainleite, die 2024 mit 46 Tiere 

dynamisch gewachsen ist. Bemerkenswert und bedeutsam sind ebenda die ganzjährigen 

Vorkommen der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus).  

In der Planung sind, obwohl mehrfach hingewiesen, keine Fledermausuntersuchungen 

ausgewiesen! Diese national bedeutsamen Fledermausvorkommen stehen im eklatanten 

Wiederspruch zur Errichtung eines Windparks und sind artenschutzrechtlich grundsätzlich 

als unverträglich zu bewerten!!  

 

 

 

 

 



 

 

Die avifaunistischen Untersuchungen sind nicht mehr aktuell und unzureichend und 

beziehen sich auf Gemarkungen, welche nicht im vorhabensbezogenen Untersuchungsraum 

liegen. 

Die im Umweltbericht genannten Forderungen zur Abschaltung während der Zugzeit fehlt 

die Begründung, es ist jedoch zu erfragen, ob durch die Abschaltungen (Greifvögel, Fleder-

mäuse, Zugvögel) ein Vermeidungsgebot erreicht würde. 

Bearbeiter:   W. Sauerbier 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Görner 
Leiter der AAT 




























